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5. Strafsenat Richter am Bundesgerichtshof
Horstkotte
Vertreter:
Richter am Bundesgerichtshof
Häger

Große Senate

Zivilsachen:

Vizepräsident des Bundesgerichtshofes
Prof. Dr. Hagen
Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Dr. Blumenrohr
1. Vertreter: Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof

Dr. Piper
2. Vertreter: Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof

Dr. Lang

Strafsachen:

Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Dr. Jähnke
Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Dr. Meyer-Goßner
1. Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Zschockelt
2. Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Dr. Ulsamer

Kartellsenat

Richter am Bundesgerichtshof Dr. v. Ungern-Sternberg
Richter am Bundesgerichtshof Dr. Melullis
1. Vertreter: Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof

Brandes
2. Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Greger

Dienstgericht des Bundes
Richter am Bundesgerichtshof Gollwitzer
Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Dr. Siol

Senat für Notarsachen
Richter am Bundesgerichtshof Dr. Blauth
Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Thode

Senat für Anwalts Sachen
Richter am Bundesgerichtshof Dr. van Gelder
Richter am Bundesgerichtshof Streck
Vertreter: Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Deppert

Senat für Patentanwalts Sachen
Richter am Bundesgerichtshof Dr. Jestaedt
Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Thode

Senat für Landwirtschaftssachen
Richter am Bundesgerichtshof Dr. Vogt
Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Dr. Wenzel

Senat für Wirtschaftsprüfersachen
Richterin am Bundesgerichtshof Harms
Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Dr. Schäfer

Senat für Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen

Richterin am Bundesgerichtshof Harms
Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Dr. Schäfer

Ist auch der namentlich benannte Stellvertreter des zu entsen¬
denden Richters verhindert, so tritt ein anderes Mitglied des
beteiligten Senats jeweils in der Reihenfolge des Dienstalters in
den Gemeinsamen Senat ein.
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Geschäftsverteilungsplan
des Bundesverwaltungsgerichts für das Geschäftsjahr 1996

A. Geschäftsverteilung

I. Revisionssenate

a) Geschäftsverteilung
Es sind zugewiesen

dem 1. R-Senat

die Sachen aus den Gebieten
1. des Wirtschaftsverwaltungsrechts, soweit nicht einem ande¬

ren Senat zugewiesen,

2. des Rechts der freien Berufe und des Kammerrechts,

3. des Vereins- und Versammlungsrechts,

4. des Staatsangehörigkeitsrechts,
5. des Ausländerrechts, soweit nicht dem 9. R-Senat zuge¬

wiesen,

6. des Polizei- und Ordnungsrechts mit Ausnahme der mit den
Rechtsgebieten anderer Senate zusammenhängenden ord¬
nungsrechtlichen Streitigkeiten,

7. des Waffenrechts,

C8. des Heimrechts, soweit nicht dem 4. R-Senat zugewiesen,9. des Währungs- und Umstellungsrechts,

10. des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersver¬
sorgung;

dem 2. R-Senat

die Sachen aus den Gebieten
1. des Rechts des öffentlichen Dienstes einschließlich des

Dienstrechts der Soldaten sowie des Rechts der Wehrpflich¬
tigen und der Zivildienstpflichtigen, soweit nicht dem 8.
oder 10. R-Senat zugewiesen,

2. des Wiedergutmachungsrechts;

dem 3. R-Senat

die Sachen aus den Gebieten
1. des Lastenausgleichsrechts einschließlich der Schadenfest¬

stellungen,

2. des Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsrechts mit
A sn h e des Rechts der Vertriebenenzuwendung
(9. R-Senat Nr. 3),

3. des Besatzungsschädenrechts,

4. des Währungsausgleichs- und Altsparerrechts,

5. des Flüchtlingshilfegesetzes,
6. des Reparationsschädengesetzes,

7. des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes,

8. des Sachleistungsrechts,

9. des Gesundheitsverwaltungsrechts einschließlich des
Rechts der Heil- und Heilhilfsberufe und des Krankenhaus¬
finanzierungsrechts (einschließlich Festsetzung von Pflege¬
sätzen und der Aufbringung von Finanzierungsmitteln)
sowie des Seuchenrechts,

10. des Rechts der Land- und Forstwirtschaft einschließlich För¬
derungsmaßnahmen sowie des Tierzucht- und Tierseuchen¬
rechts,

11. des Tierschutz- und Pflanzenschutzrechts, soweit nicht das
Schwergewicht bei Materien liegt, die einem anderen Senat
zugewiesen sind,

12. des Lebensmittelrechts und des Rechts der Ernährungswirt¬
schaft,

13. des Jagd-und Fischereirechts,

14. des Rechts des Außenhandels und des Interzonenhandels,
15. des Rechts der Förderungsmaßnahmen zugunsten der ge¬

werblichen Wirtschaft (mit Ausnahme der Sache BVerwG
11 C 5.95) sowie der Gasölbetriebsbeihilfe,

16. des Postrechts,

17. des Rechts zur Bereinigung von SED-Unrecht,

18. des Treuhandgesetzes, des Kommunalvermögensgesetzes
un  des Vermögenszuordnun sgesetzes, soweit die Sachen
nach dem 31. Dezember 1994 eingegangen sind,

19. Sachen, die nicht einem anderen Senat zugewiesen sind;

dem 4. R-Senat

die Sachen aus den Gebieten
1. des Bau- und Bodenrechts einschließlich des Garagenrechts,

ferner der Gewerbeordnung und der Heimmindestbauver¬
ordnung, soweit das Schwergewicht auf der Anwendung
baurechtlicher Vorschriften liegt,

2. des Straßen- und Wegerechts mit Ausnahme von Streitigkei¬
ten über nicht anliegerbezogene Sondernutzungen,

3. des Rechts der Anlegung und des Betriebes von Flugplätzen
(§§ 6 ff. des Luftverkehrsgesetzes),

4. des Rechts der Landbeschaffung für Aufgaben der Verteidi¬
gung,

5. des Kleingartenrechts,
6. des Naturschutzrechts einschließlich naturschutzrecht¬

licher Abgaben, des Landschaftsschutzrechts und des Denk¬
malschutzrechts,

7. des Wasser- und Deichrechts sowie des Rechts der Wasser-
und Bodenverbände, soweit nicht der 8. R-Senat zuständig
ist,

8. des Bergrechts,
9. des Ordnungsrechts, soweit es mit den vorstehenden Rechts¬

gebieten zusammenhängt;
dem 5. R-Senat

die Sachen aus den Gebieten
1. des Fürsorgerechts einschließlich des Asylbewerberlei¬

stungsrechts und der Tbc-Hilfe für den öffentlichen Dienst,
2. der Kriegsopferfürsorge,
3. des Schwerbehindertenrechts,

4. des Mutterschutzrechts,

5. des Jugendhilfe- und Jugendschutzrechts, ausgenommen das
Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften
(6. R-Senat Nr. 6),

6. der Ausbildungs-, Graduierten- und Berufsbildungsförde¬
rung;

dem 6. R-Senat

die Sachen aus den Gebieten
1. des Rechts der K iegsdienstverweigerung,
2. des Personalvertretungsrechts und des Richterver¬

tretungsrechts,
3. des Schul-und Hochschulrechts,

4. des Prüfungsrechts, abgesehen von Laufbahnprüfungen für
Beamte, aber einschließlich der ersten und zweiten jur.
Staatsprüfung,

5. des Namensrechts,
6. des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender

Schriften,
7. des Rundfunkrechts einschließlich des Rechts der Rund¬

funkanstalten, des Filmrechts einschließlich des Filmförde¬
rungsrechts und des Presserechts;

dem 7. R-Senat

die Sachen aus den Gebieten
1. des Rechts der Anlegung von Schienenwegen, soweit sie vor

dem 1. Januar 1995 eingegangen sind,

2. des Umweltschutzrechts, soweit nicht dem 3., 4. oder
11. R-Senat zugewiesen, insbesondere des Abfallrechts, des
Chemikalienrechts, des Gentechnikrechts und des Immis¬
sions s chutzr echts,

3. des Wahlrechts und des Rechts der politischen Parteien,
4. des Rechts zur Regelung von Vermögensfragen (einschließ¬

lich der Rückenteignungssachen aus dem Beitrittsgebiet, die
an einen vor dem Beitritt erfolgten Eigentumsverlust an¬
knüpfen) , insbesondere nach dem Vermögensgesetz und der
Anmeldeverordnung, dem Investitions- und Investitionsvor¬
ranggesetz, dem Treuhandgesetz (bis zum 31. Dezember
1994 eingegangene Sachen), dem Kommunalvermögensge¬
setz (bis zum 31. Dezember 1994 eingegangene Sachen) und
dem Vermögenszuordnungsgesetz (bis zum 31. Dezember
1994 eingegangene Sachen),

5. des Staatskirchenrechts,
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6. des Ordnungsrechts, soweit es mit den vorstehenden Rechts¬
gebieten zusammenhängt,

7. die Sache BVerwG 7 NB 2.95 (s. 8. R-Senat Nr. 5);
dem 8. R-Senat

die Sachen aus den Gebieten
1. des Wehrpflichtrechts und des Zivildienstrechts, soweit es

um die Heranziehung zum und die Entlassung aus dem
Dienstverhältnis geht, einschließlich des Rechts der Unter¬
haltssicherung und des Arbeitsplatzschutzes,

2. des Rechts der Förderung des Wohnungsbaues, des sonsti¬
gen Wohnungsrechts einschließlich des Wohngeldrechts so¬
wie des Mietpreisrechts,

3. des Erschließungs-, des Erschließungsbeitrags-, des Bauge¬
bühren-, des Baufolgeabgabenrechts sowie des Rechts der
Abwasserabgaben nach dem Abwasserabgabengesetz und
nach wasserverbandsrechtlichen Vorschriften,

4. des sonstigen Abgabenrechts, soweit nicht ein Sach¬
zusammenhang mit einem Rechtsgebiet besteht, das einem
anderen Senat zugewiesen ist,

5. des Kommunalrechts (mit Ausnahme der Sache BVerwG
7 NB 2.95), soweit nicht das Schwergewicht bei Materien
liegt, die einem anderen Senat zugewiesen sind;

dem 9. R-Senat

die Sachen aus den Gebieten
1. des Asyl- und des Asylverfahrensrechts einschließlich der

abschiebungsrechtlichen Entscheidungen des Bundesamtes
für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge,

2. des Heimkehrer- und Kriegsgefangenenentschädigungs¬
rechts,

3. des Rechts der Vertriebenen einschließlich des Rechts der
Vertriebenenzuwendung, der Sowjetzonenflüchtlinge und
der politischen Häftlinge, soweit nicht dem 3. R-Senat zuge¬
wiesen;

dem 10. R-Senat

die Sachen aus den Gebieten
des Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldrechts;

dem 11. R-Senat

die Sachen aus den Gebieten
1. des Rechts der Verkehrswirtschaft und des Verkehrsrechts

sowie die Streitigkeiten über nichtanliegerbezogene Stra-
ßen-Sondernutzungen,

2. des Flurbereinigungsrechts und des Rechts des ländlichen
Grundstücksverkehrs,

3. des Atomrechts,
4. des Rechts der Anlegung von Schienenwegen mit Ausnahme

der vor dem 1. Januar 1995 eingegangenen Sachen,
5. des Rechts des Baues von Wasserstraßen,
6. die bereits terminierte Sache BVerwG 11 C 5.95 (s. 3. R-Senat

Nr. 15).

b) Schlußbestimmungen
1. Gelangt eine Revisionssache erneut an das Bundesverwal¬

tungsgericht, so entscheidet der jetzt sachlich zuständige
Senat. Das gilt auch für Beschwerden und Wiederaufnah¬
meverfahren.

2. Für Streitsachen aus den Gebieten des Prozeß- und Voll¬
streckungsrechts ist der Senat zuständig, der nach dem
Geschäftsverteilungsplan für die Entscheidung über das
zugrundeliegende sachliche Rechtsgebiet zuständig ist.

3. Für die im Gesetz über das Bundesverfassungsgericht vor¬
gesehene Äußerung ist der Senat zuständig, der nach der
Geschäftsverteilung im Fall einer Revisionseinlegung zur
Entscheidung über die Sache zuständig wäre.

4.  o   n für den in der Revisionsinstanz noch streitigen
Teil eines Rechtsstreites entscheidend auch Fragen aus
einem Rechtsgebiet in Betracht, für das nicht der Senat,
bei dem die Sache anhängig ist und vor den sie nach dem
Geschäftsverteilungsplan gehört, sondern ein anderer Se¬
nat zuständig ist, so kann, wenn dies aus besonderen
Gründen zweckmäßig erscheint, die Sache an diesen
Senat mit dessen Zustimmung abgegeben werden.

II. Disziplinarsenate
Es sind zugewiesen

dem 1. D-Senat

alle Beamtendisziplinarsachen mit Ausnahme der Wiederauf¬
nahmeverfahren insoweit, als er in den früheren Verfahren eine
Entscheidung   gleich welcher Art   getroffen hat,

dem 2. D-Senat  

die Wiederaufnahmesachen insoweit, als der 1. D-Senat in den
früheren Verfahren eine Entscheidung   gleich welcher Art  
getroffen hat.

III. Wehrdienstsenate
1. Es sind zugewiesen

dem 1. WD-Senat

die Verfahren nach der Wehrbeschwerdeordnung,
dem 2. WD-Senat

die Verfahren nach der Wehrdisziplinarordnung.
2. In Wiederaufnahmeverfahren entscheidet

der 1. WD-Senat, wenn der 2. WD-Senat,
der 2. WD-Senat, wenn der 1. WD-Senat
in dem früheren Verfahren eine Entscheidung   gleich wel¬
cher Art   getroffen hat. Entscheidungen aus der Zeit vor
Errichtung des 2. WD-Senats gelten als Entscheidungen des
1. WD-Senats.

IV. Großer Senat
(nachrichtlich)

Die Zuständigkeit des Großen Senats ergibt sich aus § 11 VwGO.

I
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B. Besetzung

I. Revisionssenate
1. R-Senat

Vorsitzender Richter
Richter (stellv. Vorsitzender)

Richter
Richter
Richter
Richter

Vizepräsidentin
Richter (stellv. Vorsitzender)

Richter
Richter
Richter

Meyer
Gielen
(zugleich mit Verwaltungs-
aufgaben betraut)
Dr. Kemper
Dr. Mallmann
Dr. Hahn
Groepper

2. R-Senat

Dr. Franke
Dr. Lemhöfer
(zugleich 2. D-Senat)
Dr. O. Müller
Dr. Bayer
Dr. Schmutzler

3. R-Senat

Vorsitzender Richter
Richter (stellv. Vorsitzender)
Richter
Richter
Richter
Richter

Dr. Dickersbach
Sommer
van Schewick
Dr. Pagenkopf
Dr. Borgs-Maciejewski
Kimme 

Vorsitzender Richter
Richter (stellv. Vorsitzender)
Richter
Richter
Richterin
Richter

4. R-Senat

Dr. Gaentzsch
Prof. Dr. Dr. Berkemann
Hien
Dr. Lemmel
Heeren
Halama

5. R-Senat

€

Vorsitzender Richter
Richter (stellv. Vorsitzender)
Richter
Richter
Richter
Richter

6. R-

Vorsitzender Richter

Richter (stellv. Vorsitzender)

Richter
Richter
Richterin

7. R-

Präsident
Richter (stellv. Vorsitzender)
Richter
Richter
Richter
Richter

N. N.
Dr. Pietzner
Schmidt
Dr. Rothkegel
Dr. Rojahn
Dr. Franke

Senat
Dr. Niehues
(zugleich 2. D-Senat)
Dr. Seibert
(zugleich 2. D-Senat)
Älbers
Dr. Vogelgesang
Eckertz-Höfer

Senat
Dr. Franßen
Dr. Paetow
Dr. Bardenhewer
Kley
Herbert
Dr. Brunn

Vorsitzender Richter
Richter (stellv. Vorsitzender)
Richter
Richter
Richter

8. R-Senat

Dr. Kleinvogel
Prof. Dr. Driehaus
Dr. Silberkühl
Dr. Honnacker
Sailer

9. R-Senat

Vorsitzender Richter Seebass
Richter (stellv. Vorsitzender) Dr. Säcker
Richter Dr. Bender
Richter Dawin
Richter Dr. Henkel
Richter Hund

Vorsitzender Richter
Richter (stellv. Vorsitzender)

Richter

10. R-Senat
Bermel (zugleich 1. D-Senat)
Gödel
(zugleich 1. und 2. D-Senat
und zeitweil. Mitglied
der WD-Senate)
Czapski
(zugleich 1. und 2. D-Senat
und zeitweil. Mitglied
der WD-Senate)

Richter
Richter

11. R-

Vorsitzender Richter
Richter (stellv. Vorsitzender)
Richter
Richter
Richter
Richter

Mayer (zugleich 1. D-Senat)
Dr. H. Müller
(zugleich 1. D-Senat)

¦Senat

Dr. Diefenbach
Prof. Dr. Bonk
Dr. Storost
Dr. Kugele
Kipp
Vallendar

II. Disziplinarsenate
1. Richter

1. D-Senat

Vorsitzender Richter

Richter (stellv. Vorsitzender)

Richter

Bermel
(zugleich 10. R-Senat)
Gödel
(zugleich 10. R-Senat,
2. D-Senat
und zeitweil. Mitglied
der WD-Senate)
Czapski
(zugleich 10. R-Senat,
2. D-Senat
und zeitweil. Mitglied
der WD-Senate)
Mayer
(zugleich 10. R-Senat)
Dr. H. Müller
(zugleich 10. R-Senat)

-Senat

Richter

Richter

2. D

Dr. Niehues
(zugleich 6. R-Senat)
Dr. Lemhöfer
(zugleich 2. R-Senat)
Dr. Seibert
(zugleich 6. R-Senat)
Gödel (zugleich 10. R-Senat,
1. D-Senat
und zeitweil. Mitglied der
WD-Senate)
Czapski
(zugleich 10. R-Senat,
1. D-Senat
und zeitweil. Mitglied der
WD-Senate)

2. Ergänzungsrichter für den 1. D-Senat

Als Ergänzungsrichter werden die nicht am Verfahren beteilig¬
ten Richter des 1. D-Senats in der Reihenfolge des Dienstalters,
beginnend mit dem Dienstjüngsten, hilfsweise die Richter des
2. D-Senats in der bezeichneten Reihenfolge herangezogen. Die¬
se Regelung gilt auch, wenn im Laufe des Geschäftsjahres mehr¬
mals ein Ergänzungsrichter benötigt wird.

3. Ehrenamtliche Richter

Vorsitzender Richter

Richter (stellv. Vorsitzender)

Richter

Richter

Richter

Die Beamtenbeisitzer der D-Senate werden von dem Vorsitzen¬
den des 2. D-Senats und dem stellvertretenden Vorsitzenden des
1. D-Senats gemäß § 55 Abs. 3 BDO ausgelost. Sind diese Richter
verhindert, die Auslosung vorzunehmen, regelt sich ihre Vertre¬
tung nach Abschn. C III Nr. 1 Buchstabe b) dieses Geschäftsver¬
teilungsplanes sowie innerhalb des 1. und 2. D-Senats nach der
vom Vorsitzenden gemäß § 21 g GVG getroffenen Regelung.
Die ausgelosten Beamtenbeisitzer werden für den 1. und 2. D-Se¬
nat in getrennten Jahreslisten zusammengefaßt. Die D-Senate
ziehen die in den Listen aufgeführten Beamtenbeisitzer nach
Maßgabe der §§ 49, 55 BDO heran.

III. Wehrdienstsenate
1. Richter

1. WD-Senat

Vorsitzender Richter
Richter (stellv. Vorsitzender)
Richter

Richter

Seide
Wölb ring
Dr. Maiwald
(zugleich 2. WD-Senat)
Dr. Bosch
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6. des Ordnungsrechts, soweit es mit den vorstehenden Rechts¬
gebieten zusammenhängt,

7. die Sache BVerwG 7 NB 2.95 (s. 8. R-Senat Nr. 5);
dem 8. R-Senat

die Sachen aus den Gebieten
1. des Wehrpflichtrechts und des Zivildienstrechts, soweit es

um die Heranziehung zum und die Entlassung aus dem
Dienstverhältnis geht, einschließlich des Rechts der Unter¬
haltssicherung und des Arbeitsplatzschutzes,

2. des Rechts der Förderung des Wohnungsbaues, des sonsti¬
gen Wohnungsrechts einschließlich des Wohngeldrechts so¬
wie des Mietpreisrechts,

3. des Erschließungs-, des Erschließungsbeitrags-, des Bauge¬
bühren-, des Baufolgeabgabenrechts sowie des Rechts der
Abwasserabgaben nach dem Abwasserabgabengesetz und
nach wasserverbandsrechtlichen Vorschriften,

4. des sonstigen Abgabenrechts, soweit nicht ein Sach¬
zusammenhang mit einem Rechtsgebiet besteht, das einem
anderen Senat zugewiesen ist,

5. des Kommunalrechts (mit Ausnahme der Sache BVerwG
7 NB 2.95), soweit nicht das Schwergewicht bei Materien
liegt, die einem anderen Senat zugewiesen sind;

dem 9. R-Senat

die Sachen aus den Gebieten
1. des Asyl- und des Asylverfahrensrechts einschließlich der

abschiebungsrechtlichen Entscheidungen des Bundesamtes
für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge,

2. des Heimkehrer- und Kriegsgefangenenentschädigungs¬
rechts,

3. des Rechts der Vertriebenen einschließlich des Rechts der
Vertriebenenzuwendung, der Sowjetzonenflüchtlinge und
der politischen Häftlinge, soweit nicht dem 3. R-Senat zuge¬
wiesen;

dem 10. R-Senat

die Sachen aus den Gebieten
des Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldrechts;

dem 11. R-Senat

die Sachen aus den Gebieten
1. des Rechts der Verkehrswirtschaft und des Verkehrsrechts

sowie die Streitigkeiten über nichtanliegerbezogene Stra-
ßen-Sondernutzungen,

2. des Flurbereinigungsrechts und des Rechts des ländlichen
Grundstücksverkehrs,

3. des Atomrechts,
4. des Rechts der Anlegung von Schienenwegen mit Ausnahme

der vor dem 1. Januar 1995 eingegangenen Sachen,
5. des Rechts des Baues von Wasserstraßen,
6. die bereits terminierte Sache BVerwG 11 C 5.95 (s. 3. R-Senat

Nr. 15).

b) Schlußbestimmungen
1. Gelangt eine Revisionssache erneut an das Bundesverwal¬

tungsgericht, so entscheidet der jetzt sachlich zuständige
Senat. Das gilt auch für Beschwerden und Wiederaufnah¬
meverfahren.

2. Für Streitsachen aus den Gebieten des Prozeß- und Voll¬
streckungsrechts ist der Senat zuständig, der nach dem
Geschäftsverteilungsplan für die Entscheidung über das
zugrundeliegende sachliche Rechtsgebiet zuständig ist.

3. Für die im Gesetz über das Bundesverfassungsgericht vor¬
gesehene Äußerung ist der Senat zuständig, der nach der
Geschäftsverteilung im Fall einer Revisionseinlegung zur
Entscheidung über die Sache zuständig wäre.

4.  o   n für den in der Revisionsinstanz noch streitigen
Teil eines Rechtsstreites entscheidend auch Fragen aus
einem Rechtsgebiet in Betracht, für das nicht der Senat,
bei dem die Sache anhängig ist und vor den sie nach dem
Geschäftsverteilungsplan gehört, sondern ein anderer Se¬
nat zuständig ist, so kann, wenn dies aus besonderen
Gründen zweckmäßig erscheint, die Sache an diesen
Senat mit dessen Zustimmung abgegeben werden.

II. Disziplinarsenate
Es sind zugewiesen

dem 1. D-Senat

alle Beamtendisziplinarsachen mit Ausnahme der Wiederauf¬
nahmeverfahren insoweit, als er in den früheren Verfahren eine
Entscheidung   gleich welcher Art   getroffen hat,

dem 2. D-Senat  

die Wiederaufnahmesachen insoweit, als der 1. D-Senat in den
früheren Verfahren eine Entscheidung   gleich welcher Art  
getroffen hat.

III. Wehrdienstsenate
1. Es sind zugewiesen

dem 1. WD-Senat

die Verfahren nach der Wehrbeschwerdeordnung,
dem 2. WD-Senat

die Verfahren nach der Wehrdisziplinarordnung.
2. In Wiederaufnahmeverfahren entscheidet

der 1. WD-Senat, wenn der 2. WD-Senat,
der 2. WD-Senat, wenn der 1. WD-Senat
in dem früheren Verfahren eine Entscheidung   gleich wel¬
cher Art   getroffen hat. Entscheidungen aus der Zeit vor
Errichtung des 2. WD-Senats gelten als Entscheidungen des
1. WD-Senats.

IV. Großer Senat
(nachrichtlich)

Die Zuständigkeit des Großen Senats ergibt sich aus § 11 VwGO.

I

25

B. Besetzung

I. Revisionssenate
1. R-Senat

Vorsitzender Richter
Richter (stellv. Vorsitzender)

Richter
Richter
Richter
Richter

Vizepräsidentin
Richter (stellv. Vorsitzender)

Richter
Richter
Richter

Meyer
Gielen
(zugleich mit Verwaltungs-
aufgaben betraut)
Dr. Kemper
Dr. Mallmann
Dr. Hahn
Groepper

2. R-Senat

Dr. Franke
Dr. Lemhöfer
(zugleich 2. D-Senat)
Dr. O. Müller
Dr. Bayer
Dr. Schmutzler

3. R-Senat

Vorsitzender Richter
Richter (stellv. Vorsitzender)
Richter
Richter
Richter
Richter

Dr. Dickersbach
Sommer
van Schewick
Dr. Pagenkopf
Dr. Borgs-Maciejewski
Kimme 

Vorsitzender Richter
Richter (stellv. Vorsitzender)
Richter
Richter
Richterin
Richter

4. R-Senat

Dr. Gaentzsch
Prof. Dr. Dr. Berkemann
Hien
Dr. Lemmel
Heeren
Halama

5. R-Senat

€

Vorsitzender Richter
Richter (stellv. Vorsitzender)
Richter
Richter
Richter
Richter

6. R-

Vorsitzender Richter

Richter (stellv. Vorsitzender)

Richter
Richter
Richterin

7. R-

Präsident
Richter (stellv. Vorsitzender)
Richter
Richter
Richter
Richter

N. N.
Dr. Pietzner
Schmidt
Dr. Rothkegel
Dr. Rojahn
Dr. Franke

Senat
Dr. Niehues
(zugleich 2. D-Senat)
Dr. Seibert
(zugleich 2. D-Senat)
Älbers
Dr. Vogelgesang
Eckertz-Höfer

Senat
Dr. Franßen
Dr. Paetow
Dr. Bardenhewer
Kley
Herbert
Dr. Brunn

Vorsitzender Richter
Richter (stellv. Vorsitzender)
Richter
Richter
Richter

8. R-Senat

Dr. Kleinvogel
Prof. Dr. Driehaus
Dr. Silberkühl
Dr. Honnacker
Sailer

9. R-Senat

Vorsitzender Richter Seebass
Richter (stellv. Vorsitzender) Dr. Säcker
Richter Dr. Bender
Richter Dawin
Richter Dr. Henkel
Richter Hund

Vorsitzender Richter
Richter (stellv. Vorsitzender)

Richter

10. R-Senat
Bermel (zugleich 1. D-Senat)
Gödel
(zugleich 1. und 2. D-Senat
und zeitweil. Mitglied
der WD-Senate)
Czapski
(zugleich 1. und 2. D-Senat
und zeitweil. Mitglied
der WD-Senate)

Richter
Richter

11. R-

Vorsitzender Richter
Richter (stellv. Vorsitzender)
Richter
Richter
Richter
Richter

Mayer (zugleich 1. D-Senat)
Dr. H. Müller
(zugleich 1. D-Senat)

¦Senat

Dr. Diefenbach
Prof. Dr. Bonk
Dr. Storost
Dr. Kugele
Kipp
Vallendar

II. Disziplinarsenate
1. Richter

1. D-Senat

Vorsitzender Richter

Richter (stellv. Vorsitzender)

Richter

Bermel
(zugleich 10. R-Senat)
Gödel
(zugleich 10. R-Senat,
2. D-Senat
und zeitweil. Mitglied
der WD-Senate)
Czapski
(zugleich 10. R-Senat,
2. D-Senat
und zeitweil. Mitglied
der WD-Senate)
Mayer
(zugleich 10. R-Senat)
Dr. H. Müller
(zugleich 10. R-Senat)

-Senat

Richter

Richter

2. D

Dr. Niehues
(zugleich 6. R-Senat)
Dr. Lemhöfer
(zugleich 2. R-Senat)
Dr. Seibert
(zugleich 6. R-Senat)
Gödel (zugleich 10. R-Senat,
1. D-Senat
und zeitweil. Mitglied der
WD-Senate)
Czapski
(zugleich 10. R-Senat,
1. D-Senat
und zeitweil. Mitglied der
WD-Senate)

2. Ergänzungsrichter für den 1. D-Senat

Als Ergänzungsrichter werden die nicht am Verfahren beteilig¬
ten Richter des 1. D-Senats in der Reihenfolge des Dienstalters,
beginnend mit dem Dienstjüngsten, hilfsweise die Richter des
2. D-Senats in der bezeichneten Reihenfolge herangezogen. Die¬
se Regelung gilt auch, wenn im Laufe des Geschäftsjahres mehr¬
mals ein Ergänzungsrichter benötigt wird.

3. Ehrenamtliche Richter

Vorsitzender Richter

Richter (stellv. Vorsitzender)

Richter

Richter

Richter

Die Beamtenbeisitzer der D-Senate werden von dem Vorsitzen¬
den des 2. D-Senats und dem stellvertretenden Vorsitzenden des
1. D-Senats gemäß § 55 Abs. 3 BDO ausgelost. Sind diese Richter
verhindert, die Auslosung vorzunehmen, regelt sich ihre Vertre¬
tung nach Abschn. C III Nr. 1 Buchstabe b) dieses Geschäftsver¬
teilungsplanes sowie innerhalb des 1. und 2. D-Senats nach der
vom Vorsitzenden gemäß § 21 g GVG getroffenen Regelung.
Die ausgelosten Beamtenbeisitzer werden für den 1. und 2. D-Se¬
nat in getrennten Jahreslisten zusammengefaßt. Die D-Senate
ziehen die in den Listen aufgeführten Beamtenbeisitzer nach
Maßgabe der §§ 49, 55 BDO heran.

III. Wehrdienstsenate
1. Richter

1. WD-Senat

Vorsitzender Richter
Richter (stellv. Vorsitzender)
Richter

Richter

Seide
Wölb ring
Dr. Maiwald
(zugleich 2. WD-Senat)
Dr. Bosch
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2. WD-Senat

Vorsitzender Richter Roth
Richter (stellv. Vorsitzender) Dr. Schwandt
Richter Dr. Maiwald

(zugleich 1. WD-Senat)
Richter Dr. Widmaier

2. Ehrenamtliche Richter
Die ehrenamtlichen Richter der Wehrdienstsenate werden nach
Maßgabe der §§ 73, 68 WDO berufen.

IV. Großer Senat

Mitglied kraft Amtes:
Der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts als Vorsitzender

Vertreter:

Das dienstälteste Mitglied des Großen Senats

Bestellte Mitglieder gemäß § 11 Abs. 6 Satz 1 VwGO:
Senat Mitglied Vertreter
l.R Richter Gielen Richter Dr. Kemper
2. R Vizepräsidentin

Dr. Franke
Richter Dr. Lemhöfer

3. R Richter Sommer Richter van Schewick
4. R Vorsitzender Richter Richter

Dr. Gaentzsch Prof. Dr. Dr. Berkemann
5. R Richter Dr. Pietzner Richter Schmidt
6. R Vorsitzender Richter

Dr. Niehues
Richter Dr. Seibert

7. R Richter Dr. Paetow
8. R Vorsitzender Richter

Dr. Kleinvogel
Richter Prof. Dr. Driehaus

9. R Richter Dr. Säcker Richter Dr. Bender
10. R Vorsitzender Richter

Bermel
Richter Gödel

11. R Richter Prof. Dr. Bonk Richter Dr. Storost

Bestellte Mitglieder gemäß § 11 Abs. 6 Satz 2 VwGO:
l.D Richter Gödel Richter Czapski
2. D Richter Dr. Seibert Richter Dr. Lemhöfer
1. WD Richter Wolbring Richter Dr. Maiwald
2. WD Vorsitzender Richter

Roth
Richter Dr. Schwandt

V. Gemeinsamer Senat
der obersten Gerichtshöfe des Bundes

1. Mitglieder kraft Amtes:

a) der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts,

b) die Vorsitzenden der beteiligten Senate des Bundesverwal¬
tungsgerichts.

Bei Verhinderung des Präsidenten tritt sein Vertreter im Großen
Senat, bei Verhinderung des Vorsitzenden eines beteiligten
Senats sein Vertreter im Vorsitz an seine Stelle.

2. Mitglieder durch Entsendung
für das Geschäftsjahr 1996:

Senat Mitglied 1. Vertreter 2. Vertreter
Richter Richter Richter

l.R Gielen Dr. Kemper Dr. Mallmann

2. R Dr. Lemhöfer Dr. O. Müller Dr. Bayer
3. R Sommer van Schewick Dr. Pagenkopf
4. R Prof. Dr. Dr.

Berkemann
Hien Dr. Lemmel

5. R Dr. Pietzner Schmidt Dr. Rothkegel
6. R Dr. Seibert Albers Dr. Vogelgesang
7. R Dr. Paetow Dr. Bardenhewer Kley
8. R Prof. Dr.

Driehaus
Dr. Silberkühl Dr. Honnacker

9. R Dr. Säcker Dr. Bender Dawin
10. R Gödel Czapski Mayer
11. R Prof. Dr. Bonk Dr. Storost Dr. Kugele

l.D Gödel Czapski Mayer
2. D Dr. Lemhöfer Dr. Seibert Gödel
1. WD Wolbring Dr. Maiwald Dr. Bosch

2. WD

Großer

Dr. Schwandt Dr. Widmaier

Senat VRi Bermel VRi Dr. Niehues Prof., Dr. Dr.

Berkemann

C. Zugehörigkeit zu mehreren Senaten und Vertretung

I. Zugehörigkeit zu mehreren Senaten

Die Tätigkeit im Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe
des Bundes geht der Tätigkeit am Bundesverwaltungsgericht, die
Tätigkeit im Großen Senat jeder sonstigen Tätigkeit vor.

II. Vertretung der Vorsitzenden

Bei Verhinderung aller Mitglieder eines Senats ist Vorsitzender
der dienstälteste nach III. berufene Richter.

III. Vertretung der Beisitzer

1. Die beisitzenden Richter vertreten sich innerhalb der Senate
gemäß der nach § 4 VwGO i. V. m. § 21 g GVG zu treffenden
Anordnung.

Im übrigen vertreten, beginnend mit dem dienstjüngsten Bei¬
sitzer,

a) bei den Revisionssenaten
aa) sich gegenseitig die Beisitzer des 1. und 9. Senats,

die Beisitzer des 2. und 6. Senats,
ausgenommen in Verfahren aus dem
Recht der Kriegsdienstverweige¬
rung, in denen die Beisitzer des
6. Senats durch diejenigen des 8. Se¬
nats vertreten werden,
die Beisitzer des 7. und 11. Senats,
die Beisitzer des 8. und 10. Senats,

bb) die Beisitzer des 3. Senats die des 4. Senats,
die Beisitzer des 4. Senats die des 5. Senats,
die Beisitzer des 5. Senats die des 3. Senats;

b) bei den Disziplinarsenaten
die Beisitzer des 1. und 2. Senats sich gegenseitig, bei
deren Verhinderung die Beisitzer des 2. R-Senats;

c) bei den Wehrdienstsenaten
die Beisitzer des 1. und 2. Senats sich gegenseitig.

2. Die Vertretung der beisitzenden Richter von Senat zu Senat
bei den Disziplinär- und Wehrdienstsenaten jeweils läng¬

stens für eine Sitzungsperiode   beginnt am 1. Januar 1996
mit dem dienstjüngsten Beisitzer und setzt sich in der Reihen¬
folge des Dienstalters fort. Ist der hiernach berufene Vertreter
verhindert, so tritt der nächste an seine Stelle. Der Verhinder¬
te hat die Vertretung beim nächsten Vertretungsfall nicht
nachzuholen.

Soweit über Nr. 1 Buchst, a und b hinaus in den Revisions¬
und Disziplinarsenaten eine Vertretung erforderlich wird,
werden alle Richter von allen beisitzenden Richtern der Revi-
sions- und Disziplinarsenate, beginnend mit dem dienstjüng¬
sten und fortlaufend in der Reihenfolge des Dienstalters, ver¬
treten.

3. Für den Fall der Verhinderung der Mitglieder der Wehrdienst¬
senate und ihrer regelmäßigen Vertreter (§ 73 Abs. 2 Satz 4
WDO) werden die Richter Gödel und Czapski zu zeitweiligen
Mitgliedern der Wehrdienstsenate bestellt. Sie vertreten die
verhinderten Mitglieder der Wehrdienstsenate in der angege¬
benen Reihenfolge nach der Folge der Verhinderungsfälle je¬
weils längstens für die Dauer einer Sitzungsperiode. Ist der
hiernach berufene Vertreter verhindert, so tritt der nächste

it der Maßgabe an seine Stelle, daß der Verhinderte dessen
nächsten Vertretungsfall übernimmt.

4. Wird eine Vertretung unter den Senaten erforderlich, so wird
der Vertreter auf Anforderung des Vorsitzenden des eine Ver¬
tretung benötigenden Senats vom Vorsitzenden des vertreten¬
den Senats nach Maßgabe des Geschäftsverteilungsplanes be¬
nannt.

Die Feststellung der richtigen Besetzung des aufnehmenden
Senats bleibt durch diese Regelung unberührt.

IV. Vertretung im Großen Senat
Bei Verhinderung eines Mitglieds und seines bestellten Vert e¬
ters werden die Mitglieder des jeweiligen Senats nach der Rei¬
henfolge ihres Dienstalters zur Vertretung herangezogen.
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Geschäftsverteilungsplan
des Bundesfinanzhofs für das Jahr 1996

A. Sachliche Zuständigkeit der Senate

1.

2.

3.

f

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

I. Senat
Körperschaftsteuer und Feststellungen gemäß § 47 KStG.
Vergütungen von Körperschaftsteuer gemäß § 36b bis
36e EStG sowie Verwaltungsakte, zu denen Fragen der § 20
Abs. 1 Nr. 3/§ 36 Abs. 2 Nr. 3 EStG, § 5 Abs. 3/§ 12 UmwStG
1977, § 4 Abs. 5/§ 10 UmwStG 1995 streitig sind.
Einkommensteuer (einschließlich Lohnsteuer) und geson¬
derte Feststellung gemäß § 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchst, a und b,
Abs. 2 AO 1977, betreffend
a) die Anwendung des Sechsten Teils des Umwandlungs¬

steuergesetzes 1977 (§§ 20 bis 23), des Achten Teils
(§§ 20 bis 23), des Zehnten Teils (§ 25) und des Elften
Teils (§ 26 Abs. 2) des UmwStG 1995,

b) die Anwendung des DMBilG,
c) den Verlustabzug für ausländische Einkünfte nach § 2a

Abs. 3 und 4 EStG, § 2 AIG,
d) die beschränkte Steuerpflicht, das Außensteuergesetz,

die §§ 34 c, 34 d EStG und/oder die Auslegung von Dop¬
pelbesteuerungsabkommen,

e) Tarifvorschrift gemäß § 32b Abs. 1 Nr. 2 EStG,
auch soweit daneben noch andere Fragen streitig sind.

Gewerbesteuer von Steuerpflichtigen mit Einkünften i. S.
der Nummern 1, 2 und 3 Buchst, a bis d.

§ 9 Nr. 7 und § 12 Abs. 3 Nr. 4 GewStG.

Einheitliche und gesonderte Feststellung gemäß § 180 Abs. 5
AO 1977.
Steuerabzug vom Kapitalertrag (einschließlich Pauschsteuer
gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes über steuerrechtliche Maß¬
nahmen bei Erhöhung des Nennkapitals aus Gesellschafts¬
mitteln und bei Überlassung von eigenen Aktien an Arbeit¬
nehmer und Zinsabschlagsteuer) und Erstattung der Kapital¬
ertragsteuer gemäß §§ 44b und 44c EStG.
Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen gemäß § 50a
EStG.
Gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen ge¬
mäß § 18 AStG.
Kapitalverkehrsteuern.

Kirchensteuer mit Ausnahme der Haftungsfälle, für die der
VII. Senat zuständig ist.

Allgemeines Abgabenrecht, soweit eine Steuerstreitigkeit
a) die Auskunfterteilung nach Maßgabe eines Rechtshilfe-,

Amtshilfe- oder Doppelbesteuerungsabkommens, des
§ 117 AO 1977 und/oder des EG-Amtshilfe-Gesetzes oder

b) die Weitergabe von Informationen an ausländische Be¬
hörden oder Gerichte oder deren Unterlassung betrifft.

II. Senat
Einheitsbewertung.

Gesonderte Feststellung des Wertes der in § 11 Abs. 2 BewG
bezeichneten Anteile an inländischen Kapitalgesellschaften.
Erbschaft- und Schenkungsteuer.

Grunderwerbsteuer.

Vermögensteuer.

Grundsteuer.

Rennwett- und Lotteriesteuer.

Versicherungsteuer.

F euerschutzsteuer.

Wechselsteuer.

Spielbankabgabe.
Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern.

Lastenausgleichsabgaben.

III. Senat
Einkommensteuer und gesonderte Feststellung gemäß § 180
Abs. 1 Nr. 2 Buchst, b, Abs. 2 AO 1977, betreffend die Ein¬
künfte aus Gewerbebetrieb natürlicher Personen
mit den Anfangsbuchstaben S (ohne Sch), T bis Z,

soweit nicht der IV. Senat (Nummer 1 Buchst, b der Zustän¬
digkeit des IV. Senats) oder der VIII. Senat (Nummer 1
Buchst, a der Zuständigkeit des VIII. Senats) zuständig ist.

2. Einkommensteuer (einschließlichLohnsteuer),betreffend
a) außergewöhnliche Belastungen, wenn nur diese streitig

sind,

b) Tarifvorschriften gemäß §§ 32 i. d. F. bis einschließlich
1995, 32a EStG, auch soweit die Zusammenveranlagung
von Eheleuten wegen der Anwendung des Splittingtarifs
streitig ist, wenn nur diese streitig sind.

3. Arbeitnehmervergünstigungen nach dem BerlinFG.

4. Gewerbesteuer von Steuerpflichtigen mit Einkünften i. S.
der Nummer 1.

5. Investitionszulagen.

6. Beförderungsteuer und Straßengüterverkehrsteuer.

IV. Senat
1. Einkommensteuer und gesonderte Feststellung gemäß § 180

Abs. 1 Nr. 2 Buchst, b, Abs. 2 AO 1977, betreffend

a) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
b) Einkünfte aus gewerblicher Tierzucht oder gewerblicher

Tierhaltung,
c) Ein ünfte aus selbständiger Arbeit natürlicher Personen

mit den Anfangsbuchstaben A bis M.
2. Gesonderte Feststellung gemäß § 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchst, a,

Abs. 2 AO 1977, betreffend
a) Einkünfte aus Gewerbebetrieb für Personengesellschaf¬

ten mit den Anfangsbuchstaben A bis J,
b) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, aus gewerbli¬

cher Tierzucht oder gewerblicher Tierhaltung für alle
Pers onenges ells chaften,

c) Einkünfte aus selbständiger Arbeit für die Personenge¬
sellschaften mit den Anfangsbuchstaben A bis M.

3. Gewerbesteuer von Steuerpflichtigen mit Einkünften i. S.
der Nu  e  1 Buchst, b und Nummer 2.

4. Gewerbesteuer von Steuerpflichtigen mit den Anfangsbuch¬
staben A bis M, bei denen die Abgrenzung zwischen Ein¬
künften aus selbständiger Arbeit und Einkünften aus Gewer¬
bebetrieb streitig ist.

5. Gesonderte Teilwertfeststellung gemäß § 55 Abs. 5 EStG
i. V. m. § 179 Abs. 1 und 2 AO 1977.

V. Senat
Umsatzsteuer mit Ausnahme der Nummern 1 Buchst, b, 2
Buchst, c und 4 beim VII. Senat und der Nummer 7 Buchst, a
beim XI. Senat,

a) soweit Fragen des BerlinFG streitig sind, auch wenn daneben
noch andere Umsatzsteuerfragen streitig sind,

b) im übrigen von Steuerpflichtigen mit den Anfangsbuchsta¬
ben Abis P.

VI. Senat
1. Einkommensteuer (einschließlichLohnsteuer),betreffend

a) Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, mit Ausnahme
der Nummer 3 beim I. Senat,

der Nummer 2 beim III. Senat,

der Streitsachen, für die der IX. Senat zuständig ist,
der Nummer 3 beim X. Senat und

der Nummer 1 Buchst, c beim XI. Senat.

b) Sonderausgaben gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG,
c) Veranlagung bei Bezug von Einkünften aus nichtselb¬

ständiger Arbeit, soweit ausschließlich die Anwendbar¬
keit des § 46 EStG streitig ist.

d) Familienleistungsausgleich gemäß §§ 31, 32, 62 bis 78
EStG, sämtlich i. d. F. vom 1. Januar 1996 an.

2. Lohnsteuer, mit Ausnahme

der Nummer 2 Buchst, c beim VII. Senat.

3. Gesonderte Feststellung der Einkünfte aus nichtselbständi¬
ger Arbeit.


